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Zusammenfassung: 

 

Die vorliegende Untersuchung hat die 

staatstheoretische, rechtstheoretische und 

rechtsvergliechende Vielfalt der 

Gewal-tenteilungskonzeptionen zum 

Gegen-stand gemacht. Ziel dieser 

Untersuchung ist, die präzisere 

Bedeutung und genaue-ren Inhalt der 

Gewaltenteilungskonzep-tionen zu 

erfassen. 

  Da der Idee der Gewaltenteilung 

unterschiedlich konkretisiert werden 

kann, ist es erforderlich, den 

wesent-lichen Inhalt und die 

kennzeichnenden Merkmale 

herauszufinden. Um dies zu ermöglichen, 

muß die Entwicklungsge-schichte der 

Gewaltenteilungsgedanken in Betracht 

ziehen. Außerdem ist zu fragen, was für 

welche Beziehung das Prinzip der 

Gewaltenteilung zu den übrigen 

Verfassungsprinzipien �  z.B. 

Demokratie, Rechtsstaatsprinzip, 

Sozial-staatsprinzip�steht. In der Folge 

wird die modernen Probleme der 

Gewalten-teilung auseinandergesetzt. 

  Um die Konzeptionen der 

Gewalten-teilung zu auszuschälen, 

können ver-schiedene 

Unterscheidungskriterien zu-grundgelegt 

werden. Nach eine gründ-liche Prüfung 

der relevanten Unter-scheidungskriterien, 

ist es offensichtlich, dass eine 

einheitliche und gefestige Abschauung 

über die Bedeutungen und den Inhalt der 

Gewaltenteilung fehlt. Wichtig ist 

vielmehr, anhand der konkreten 

Verfassungsbestimmungen die Art, 

Wirkungsweise des 

Gewalten-teilungsprinzips in einer 

bestimmten Verfassungsordnung 

auszuloten  

Keywords: separation of powers, 

legislative power, executive power, 

judicial power, check and balance 
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